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zieren betrieben wird, durch welche das Fussexer-
zieren nach der disziplinarischen Seite hin in vor-
ziiglicher Weise ergénzt wird.

Mancherlei Umstinde haben bis zum gegen-
wirtigen Zeitpunkte die Ausarbeitung eines die
ganze Exerzier-Ausbildung der Feldartillerie um-
fassenden Reglementes verhindert.

Die mit dem Jahr 1881 begonnene Neubewaff-
nung der Artillerie erforderte vorerst eine Um-
arbeitung der auf die Bedienung und Verwendung
des neuen Geschitzes beziiglichen Vorschriften,
wie dies eine Aenderung des Materials stets mit
gich bringt. Gleichzeitig ging das Bestreben
dahin, die betreffenden Theile des Reglementes
zu vereinfachen und zusammen zu dringen. Die
Durchfihrung der zu solchem Zwecke nothwen-
digen Versuche und Vorarbeiten wird aber bei
uns stets schwieriger sein und sich mehr in die
Linge ziehen als in einem stehenden Heere mit
zahlreichem Berufscadre, besonderen Lehrbatte-
rien u. s. w.

Die Ausbildungszeit eines Jahres bildet bei
unserer Milizarmee keine zusammenhingende
Periode, sondern zerfillt in eine Anzahl Rekru-
“tenschulen, Wiederholungskurse und Cadre-
schulen, welche in keinem fortlaufenden Zusam-
menhapg mit einander stehen, und die Haupt-
thatigkeit des wenig zahlreichen Instruktionsper-
sonales muss auf die Ausbildung der Truppe
gerichtet sein. Schon durch diese Verhdltnisse
wird die Kontinuitit und Grindlichkeit der er-
wiahnten Vorarbeiten beeintrichtigt.

Bei jeder Truppengattung wird die Verwen-
dung und daher auch die Ausbildung der Truppe
durch die jeweilige Bewaffnung bedingt; in be-
sonders hohem Masse ist dies aber bei der Ar-
tillerie der Fall.

Es muss daher ferner als ein Uebelstand her-
vorgehoben werden, dass' unser gegenwirtiges
Artilleriematerial kein einheitliches, in allen
seinen Theilen harmonisches System bildet. Von
einem solchen kann nur die Rede sein, wenn
nicht nur die Rohre, sondern auch die Munition,
Laffeten und Wagen den technischen und takti-
schen Anforderungen des jeweiligen Zeitpunktes
entsprechen.

Es wurden nun wohl fir unsere Feldartillerie
seiner Zeit neue Rohre beschafft, beziiglich der
Laffeten, Protzen und Munitionswagen begniigte
man sich jedoch aus finanziellen Griinden das
vorhandene Material umzuindern. So konnten
unter anderm die Geschosse wegen der Einrich-
tung der Munitionskasten nur 2,5 Kaliber lang
angenommen werden.

Die Gliederung der Batterie fiir das Gefecht,
sowie die Einrichtung des Munitionsersatzes steht
im Zusammenhang mit der Anzahl der Kaissons;
sie-kann auch nicht gut ohne Ricksicht auf die
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Art der Munitionsverpackung festgestellt werden.
Unsere Munitionsverpackung mittelst Geschoss-
triger erlaubt nun nicht eine Anzahl Schiisse.
auf einmal von der Protze oder von-dem Kaisson
zum Geschitz vorzubringen. Zudem ist die
Entnahme der Munition: aus den ~Kasten um-
stdndlich und zeitraubend. "Wir sind deshalb
beziiglich der Normirung des Abstandes der
Protzen, resp. Munitionswagen -von der Geschiitz-
linie gebundener als- andere Artillerien. Dies
um 80 mehr noch, weil wir auf dem Geschiitz
nur 4 Bedienungsnummern transportiren kdnnen,
da ein Platz durch den unberittenen: Geschiitz-

chef eingenommen wird. Die Erhdhung der An-

zahl Munitionswagen auf 8 und die ‘Reduktion
der Reservefuhrwerke auf 4—5 wire fermer ge-
eignet eine zweckmissige Gliederung der Staffeln
zu erleichtern, d. h. die Gefechtsformation der
Batterie den modernen taktischen Anforderungen
gemiss festzustellen. :

Fir die Ausbildung zu Fuss war die Artlllene
bisher angewiesen worden, sich an die Soldaten-
und die Kompagnieschule der Infanterie zu hal-
ten, obschon fiir die beiden Waffen, entsprechend
ihrer verschiedenen Natur, fiir das Fussexerzieren
nicht dieselben Gesichtspunkte massgebend sein
konnen. Die Ausbildung zu Fuss hat fir die
Artillerie keine taktische Bedeutung; dieselbe
sollte sich daher logischer Weise mit den Forma-
tionen, Evolutionen und Kommandos der .be-
spannten Batterie in Uebereinstimmung befinden.

Schliesslich sei noch erwihnt, dass die frihere
Scheidung der Artillerieinstruktoren in spezielle
Train- und Kanonier-Instruktoren wie in anderer
Beziehung, so auch in Bezug auf die Aufstel-
lung der Reglemente fiir die Entwicklung der
Waffe von eher nachtheiligem Einfluss sein
musste. Denn dem Spezialisten mit seinem ein-
seitigen Standpunkte muss das Verstdndniss fiir
die wechselseitigen Beziehungen der verschiedenen
Ausbildungszweige abgehen.

Ist man einmal tberzeugt, dass der giinstige
Augenblick fir die Ausarbeitung eines zusam-
menhingenden Exerzierreglements fiir die Feld-
artillerie gekommen ist, so wird ein solches wohl
nicht ausbleiben. v. T.

Zur Militar-Zentralisationsfrage,
Glossen, gegriindet auf langjéhrige Erfahrungen
von einem Freunde der Zentralisation, obgleich

kantonalem Militdrdirektor.

Bei den Besprechungen iiber Zentralisation des
Militdrwesens ist bisher nichts Positives hervor-
getreten, als der Vorschlag, an Stelle der 25
kantonalen Verwaltungen militirische Admini-
strationskreise auf Grundlage der vorhandenen
Armee-Eintheilung .in 8 Divisionen zu setzen.




Wenn die Frage behandelt werden soll, so wird
es gestattet sein, zu priifen, ob dies das einzig
Mogliche oder das allein Richtige sei.

Art. 18 der Militir-Organisation iberldsst dem
Bundesrath Zahl und Eintheilung in Divisions-
kréise. Die Frage, ob die vom Bundesrath s, Z.
vorgenommene Eintheilung in Divisionskreise das
eizig Richtige, keiner Aenderung Bediirftige sei,
daif als offene betrachtet werden, noch mehr
aber, ob die Administration nothwendig nach der
. vorhandenen Schablone der Divisionseintheilung
gestaltet werden solle. Das Schablonenmassige
der Eintheilung in 8 Divisionskreise tritt am
starksten bei der 8. Pivision hervor, die in ihrem
Gebiet lediglich auf den Gebirgskrieg angewiesen
ist und woh! nie in einen so engen Verband
ihrer Truppentheile kommen dirfte, wie dies
etwa bei Divisionsmantvern im Vorland abgespielt
werden kann.

Es wurde schon viel von Bildung von Armee-
korps gésprochen. Es ddrfte in Erwigung ge-
zogen werden, ob nicht einer militirischen Ein-
theilung der Schweiz die Bildung der Armee-
korps statt nur die Eintheilung in Divisionen,
selbstverstindlich unter mdglichster Beriicksich-
tigung der militdrischen, der Terrain- und Be-
volkerungsverhdltnisse , zu Grunde gelegt und
danach auch die Administrationskreise formirt
werden sollten, namentlich wenn es sich zeigen
wirde, dass auf diesem Wege grdssere Verein-
fachungen und damit auch finanzielle Ersparnisse
erzielt werden konnten, indem statt der 25 kan-
tonalen Militirverwaltungen nur 5 eidgendssische
Militdradministrationskreise zunichst unter Be-
riicksichtigung der Hauptvertheidigungsfronten
_ aufgestellt wiirden.

Man erhielte so folgende Grupplrungen:

1) Westkreis: Das gesammte Gebiet der
bigherigen 1. und 2. Division. Berner Jura,
Neuenburg, Freiburg, Waadt, Unterwallis, mit
einer Gesammtbevolkerung von ca. 730,000, wo-
runter ca. 80,000 Ausldnder. _

2) Nordkreis: Beide Basel, Aargau, Zi-
rich, Schaffhausen, Thurgau, mit einer Gesammt-
bevélkerung von ca. 800,000, worunter ca. 90,000
Auslander.

3) Ostkreis: St. Gallen, beide Appenzell,
Glarus, Graubiinden, init einer Gesammtbevolke-
rung von ca. 426,000, worunter ca. 30,000 Aus-
lander. 4

4) Sidkreis (Gotthardgebiet): Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Tessin, Ober-
- wallis, mit einer Gesammtbevolkerung von ca.
434,000, worunter 28,000 Auslinder.

5) Zentralkreis (Generdlreserve): Deutsch
Bern, Solothurn, mit einer Gesammthevolkerung
von ca: 580,000, worunter ca. 18,000 Auslinder.

340

' schaffen worden wiire.
; Instruktion, Abfassung der Kurstableaux, General-
. befehle fiir die Instruktionskurse etc. konnen vom

Die so gebildeten Militéirkreise wiirden unter
militdrische Administratiousbeamtete gestellt, die
unmittelbar unter dem schweiz. Militirdeparte-
ment stehend, das gesammte Kontrolwesen mit
den Aufgeboten, durch und mit den Kreiskom-
mandanten die Militarpolizei, die Ausristung der
Truppen, den Bezug des Militarpflichtersatzes,
die Funktionen der kantonalen Militiradministra-
tionen und der Waffen- oder Abtheilungschefs,
soweit diese das Personelle beschlagen, vereini-
gend, zu besorgen bezw. zu beaufsichtigen hat-
ten. Unter ihnen stinden ausser den Kreis-

' kommandanten die Kreiskriegskommissire und
| die Verwalter der im Kreise vorhandenen Zeug-
' bduser sammt dem diesen Beamtungen beigege-
 benen Hiilfspersonal, soweit diese Beamtungen
nicht fiir technische Fragen der zentralen Ma-

terialverwaltung unterstellt sein miissen.

Das lInstitut der Waffenchefs war an sich
schon, abgesehen von' einzelnen Persdnlichkeiten,
die dasselbe vollends in Misskredit brachten, ge-
eignet die Militdrverwaltung zu kompliziren,
durch Vielregiererei Konfusion und Friktionen
herbeizufilhren. Wenn fiir einzelne dieser Stellen
in technischer Hinsicht noch ein Schein von Be- -
rechtigung vorhanden war, so hatten sie nament-
lich als Chefs des Personellen gar keine, nament-
lich dann nicht, wenn der unfassbare Unterschied
zwischen eidgendssischen und kantonalen Truppen,
der selbstverstindlich dahinfallen muss, nie ge-
Ibre Funktionen fiir die

schweizerischen Militirdepartement nach Antrag

 der Oberinstruktoren der Waffen, denen die wirk-

liche Arbeit ohnehin zufillt, ohne Schaden direkt

 ausgeiibt werden.

Beispielsweise mag hier angefiibrt werden, dass
bei der gegenwirtigen Einrichtung fiir das Auf-
gebot eines einzigen Infanterieregiments neben

 den kantonalen Militirbehdrden simmtliche Waf-

fenchefs, Oberkriegskommissiir, Oberfeldarzt, Ober-
pferdearzt mit inbegriffen, mitzukommandiren
haben, wobei dann das Eine oder Andere ge-
wohnlich vergessen wird. Diese komplizirte Ma-
schine bedarf fiir den Fall der Zentralisation vor
Allem der Vereinfachung und zwar durch Ueber-
tragung aller Funktionen, welche das Personelle
betreffen, an die Vorsteher der Militérkreise mit
direkter Befehlgebung vom Militirdepartement
an dieselben. Der Titel, den man diesen Be-
amtungen geben will, ist gleichgiiltig; nur sollen
sie das nothige militdrische Verstindniss haben.
Die ihnen zufallende Arbeit ist wohl zu bewil-
tigen, muss ja die Arbeit des schweizerischen
Militirdepartements duch von Einem bewaltigt
werden, und haben die Militirdirektoren der
grossten Kantone neben den Militdrdirektionen



gewohnlicli je auch noch eine andere Direktion
zu besorgen. :

Zuvorderst Vereinfachung der
Zentralmaschine durch Beseiti-
gung der idberflissigen Rader!

Das Oberkriegskommissariat soll nur als Zen-
tralstelle fortfungiren gleich der Verwaltung des
Materiellen, dasselbe soll Oberzahl- und Ober-
rechenamt sein, seinén eigenen Stab und Be-
amtungen haben, aber kein Verwaltungskorps,
das in den Schulen nur einseitig instruirt wird
und bei den Truppen nicht eingewdhnt ist. Die
Quartiermeister sollen aus Truppenoffizieren ge-
nommen und, wenn ndthig durch besondere Kurse,
wie auch die Fouriere ausgebildet werden, aber
den Truppenkdrpern einverleibt und den Korps-
kommandanten unterstellt sein. Dass die Ver-
waltungskompagnien als Korps dem Oberkriegs-
kommissariat unterstellt seien, hat auch keinen
Zweck. Im Dienste gehoren sie unter das Kom-
mando der Heeresabtheilung, der sie zugetheilt
sind, ausser Dienst unter Kommando und Kon-
trole der Kreisbehorde.

In gleicher Weise soll das Sanititswesen so
gestaltet werden, dass das demselben zugetheilte
Personal dem Korps- wie dem Kreisverband,
dem es einmal zugetheilt worden, verbleibt, in-
soweit nicht durch Avancement Aenderungen
herbeigefiihrt werden. Das willkiirliche Herum-
schieben und Herumkommandiren in allen Krei-
sen herum und die eigenthiimliche Kontrolfiih-
rung sollte endlich aufhoren.

Als besonderes Bediirfniss erscheint, dass die
Instruktion, namentlich bei der Infan-
terie einer strengern Kontrole unterstellt
werde. Die Verschiedenheit der Instruktion in
den verschiedenen Kreisen ist bekannt, und man

wird nicht behaupten wollen, dass der Waffen- |

chef der Infanterie in dieser Richtung giinstig
gewirkt habe. Der meistens durch Anmassung
erworbene, fast alleinige Einfluss der Instrukto-
ren anf Ernennung und Beforderung der Offiziere
und Unteroffiziere mit Beseitigung der Kompe-
tenzen der Truppenoffiziere sollte auf das rich-
tige Mass zurdckgefihrt und an Stelle der Fi-
higkeitszeugnisse, die grossentheils zur Schablone
herabgesunken oder auch Gefalligkeitswerke ge-
worden sind, Priifungen durch Truppenoffiziere
gesetzt werden. Die letzten Unterzeichner der
Fiahigkeitszeugnisse wissen in den meisten Fallen
gar nicht, was sie unterschreiben, sondern miis-
sen sich auf die Noten des Instruktionskorps ver-
lassen, von dem bei der Auswahl der Offiziers-
und Unteroffiziersaspiranten namentlich mit Hin-
sicht auf die moralischen Qualititen und biirger-
lichen Verhiltnisse der oft ohne ihre Zustimmung,
ja gegen ihren Willen Vorgeschlagenen leicht-
fertig genug verfahren wird. Wenn die Ernen-
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nungen von Offizieren und Unteroffizieren nach-
her nicht gerade befriedigen, dann wird von dem
Instruktionskorps die Schuld den kantonalen
Militérdirektionen zugeschoben.

Alle diese Erfahrungen fahren zundchst darauf,
die Frage aufzuwerfen, ob nicht eine etwas ge-
ringere Zahl von Offizieren bei den Infanterie-
kompagnien ausreichend wire, 4 per Kompagnie
wie frither, mit dem Feldweibel als Sektionschef
im 4ussern Dienst; es konnte dies auf der einen
Seite dazu fihren, eine bessere Qualitit zu
gichern, auf der andern Seite dem Mangel an
Offizieren bei der lange auf unverantwortliche
Weise vernachlissigten Landwehr abzuhelfen.
Ebenso sollte danach getrachtet werden, dass die
Offiziere nicht mehr so jung ausgebacken wer-
den, indem es bisher haufig vorgekommen ist,
dass die Offiziersaspiranten in einem Jahr ohne
vorangegangenen Dienst bei den Truppen durch
die Instruktionskorps durchforcirt worden sind;

o3 geschieht dies nicht selten zu dem Zwecke,

um nachher unbehelligt in’s Ausland gehen zu

 konnen, und vielleicht nie wieder oder erst nach

Jahren wiederzukehren, was man dann erst hin-

' tendrein erfahrt.

Die Erfahrungen, welche man mit den Er-
nennungen der Unteroffiziere gemacht hat, zwingen
vor Allem dazu, die Frage ernstlich in Erwigung

 zu ziehen, ob nicht bei den Infanteriekompagnien

eine bedeutende Reduktion derselben mdéglich
sei; die Ansichten hoherer Instruktions- wie
Truppenoffiziere geben uns vollkommen recht,
wenn wir fir die Infanteriekompagnie 5 Wacht-
meister und 10 Korporale als geniigend erkldren.
Die kantonalen Militirdirektionen haben bei den
durch sie zu besorgenden Aufgeboten am meisten
Gelegenheit zu sehen, wie dabei vom Instruktions-
korps verfahren wird; an sie gelangen dann auch
die Klagen der Korpskommandariten namentlich
auch dariiber, dass ihnen die Unteroffiziere auf-
oktroirt werden. Bei einer geringern Zahl von
Unteroffizieren liesse sich, soweit es ndthig ist,
anch eine etwas verlingerte Instruktionszeit
durchfiihren. '

Der Zudrang zu der Artillerie bei den Rekru-
tirungen ist ein immer sehr starker. Die Ar-
tillerie absorbirt denn auch zu viele Offiziere.
Die 6 Feldbatterien des Auszuges des Kantons
Zirich zahlen gegenwirtig 9—11 Offiziere per
Batterie, und schon sind wieder 31 Aspiranten
auf die nichste Offiziersschule fiir den Kanton
Ziirich aufgegeben. Weder dieser Zudrang noch
viel weniger das Nachgeben gegen denselben,
kann als gerechtfertigt angesehen werden. Auch
hier liegt der Fehler nicht an der kantonalen
Militirdirektion, diese hat ja nichts dazu zu
sagen und nur auszufiihren, was von den Bundes-
organen ihr aufgegeben wird.



. Seit die gezogenen Waffen bei der Infanterie
allgemein eingefiihrt sind und je mehr dieselben
vervollkommnet werden, wird die Frage beson-
derer Schiitzenkorps eine je linger je
mehr bestrittene. Die Schiitzen konnten fiiglich
unter die iibrige Infanterie eingereiht und als
solche, wie dies jetzt schon geschieht, ausgezeich-
net werden. Beim Landsturm baben sie gar
keinen Sinn. Die Fortexistenz derselben beur-
kundet nur eine Schwiiche gegen die Eitelkeit.
Sie sind in der Nihe besehen auch durchaus
keine Elitentruppe mehr. Wollte man etwas
anderes, so etwas wie die Alpenjiger aus ihnen
machen, so misste anders rekrutirt und nament-
lich die Gebirgskantone hiefir mehr bericksich-
tigt werden.

Die gegenwirtige Zusammensetzung der F i -
gsilierregimenter ist schon fir den Frie-
densdienst den biirgerlichen Verhiltnissen nicht
zutriglich, da zu oft die ganze Mannschaft einer
Landesgegend gleichzeitig zum Dienste verhalten
wird. Im Ernstfall konnten unter Umstéinden
die Folgen dieser Zusammensetzung sehr schwere
sein.
der gegenwirtigen Eintheilung in 8 Divisions-
kreise schon leicht ausfiihrbar, noch leichter aber
liesse sie sich bei der vorgeschlagenen Einthei-
lung in 5 Kreise durchfiihren.

Ein dringendes Gebot der Nothwendlgkext ist

eine Organisation und Behandlung der Land-
wehr, die sie in den Stand stellt, im Ernst-
falle sofort als Bestandtheil der aktiven Armee
verwendet zu werden. Es ist dariiber auch in
der Bundesversammlung schon genug gesprochen
worden. Die Erfahrungen, die man dariber na-
mentlich hinsichtlich der Besetzung der Offiziers-
stellen gemacht hat, sind fiir Alle, welche damit
sich zu befassen hatten, sprechend genug.
- Die Dienstpflicht der Lehrer und
ihre Stellung béi den Truppen sollte nothwen-
digerweise auch einmal klarer gestellt werden.
Entweder Dienstpflicht mit gleichen Rechten und
Pflichten wie fiir alle dbrigen Dienstthuenden,
oder dann wie urspriinglich vorgeschwebt hatte,
nur insoweit Heranziehen zur Dienstpflicht, dass
sie zur Ertheilung des militdrischen Vorunter-
richtes befdahigt werden sollen. Vor Allem aus
soll dem ein Riegel gesteckt werden, dass sie
sich mit Hilfe des Oberkriegskommissariates als
Fouriere (Kompagnie-Schreiber) einschleichen
konnen. '

Der Militarpflichtersatz, der Er-
satz fiir personliche Dienstleistung nach Mass-
gabe der Vermogens- und Einkommensverhilt-
nisse, kann nur den Zweck haben, fiir militirische
Leistungen verwendet zu werden. Soll der Bund
alle Lasten, wie namentlich auch die bisher den
Kantonen gehorenden Kasernen, Waffenplitze
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Eine  andere Zusammensetzung wire bei |

und Zeughdnser sammt Ausriistungsinhalt, iber-
nehmen, so missen ihm auch die Mittel hiezu
iiberlassen werden. Es war nur schwer verstind-
lich, wie Diejenigen, die sich als Hauptforderer
der Zentralisation an die Spitze der diesfilligen
Bestrebungen glaubten stellen zu miissen , - sich
auf ein Markten mit den Kantonen einliessen.
Es bewies dies ein geéringes Vertrauen auf den
gesunden Verstand des Volkes oder auf die Reife
der von ihnen vertretenen Sache.

Auch bei so vollstindig durchgefiihrter Zen-
tralisation des Militirwesens muss den Kantonen
als — wenn auch besechrdnkt — souverinen
Staaten nach Massgabe ihrer Grosse- und Be-
volkerungsverhiltnisse selbstverstindlich ein ge-
wisses Verfiigungsrecht iber die ihrem
Gebiete angehdrenden Truppen zur Aufrechthal-
tung von Ruhe und Ordnung im Innern vorbe-
halten bleiben. Sie kdnnen hier unméglich
schlechter gestellt werden als Gouverneure von
Provinzen in politisch zentralisirten Staaten. Ihre
diesfiilligen Rechte gegeniiber den militarischen
Organen des Bundes miissen genau bestimmt
werden.

Rechtzeitige Wahl der Hochst-
kommandirenden, des Obergenerals, des
Generalstabschefs, der Armeekorpskommandanten
und ihrer Stabschefs. Es hat dies doppelte Be-
rechtigung: Einmal die Nothwendigkeit recht-
zeitiger Vorbereitung aller -dieser die hdchste
Verantwortlichkeit iibernehmenden Offiziere fiir
sie selbst, und der ihnen zu verschaffenden Mog-
lichkeit, auf Organisation und Ausristung der
Armee und der Mobilisirung rechtzeitig einzu-
wirken; dann Beseitigung der Verlegenheit, in
welche die politischen Korper bei Ausbruch von
Konflikten iiber die Wahl des richtigen Augen-
blicks fir Vornahme dieser Wahlen gerathen,
indem jeweilen wird in Erwiigung gezogen wer-
den wollen, inwieweit die Vornahme dieser Wah-
len beunruhigend auf die offentliche Meinung
oder provokatorisch gegeniiber dem Konfliktgegner
wirken konnte. Gerade dieser Umstand kdnnte
bei der gegenwirtigen Kriegfihrung dazu fiihren,
dass wir unvorbereitet iiberrumpelt wiirden und
uns nicht einmal Zeit zur Mobilisirung gelassen
wirde. Die Befiirchtungen von Sabelregiment
efc. sind im Vergleich zu diesem philisterhafte
Lappalien. C. wW.

Der Soldatenfreund 1890 von P. Herm. Koneberg.
Verlag der Buchhandlung L. Auer in Donau-
worth., Preis 30 Cts.

Seit einigen Jahren lisst ein Geistlicher, der
den Feldzug 1870/71 mit Auszeichnung mitge-
macht und in diesem sich das eiserne Kreuz und
andere Orden erworben hat, einen Kalender fiir
katholische Soldaten erscheinen. Es liegt jetzt



	Zur Militärzentralisationsfrage : Glossen, gegründet auf langjährige Erfahrungen von einem Freunde der Zentralisation, obgleich kantonale, Militärdirektor

